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Beitragsordnung

1. Grundlagen
Die Mitgliedschaft im Förderverein Bärchenstube ist mit der Verpflichtung verbunden, durch finanzielle Zuwendungen in Form von Beiträgen zur Unterstützung und Erreichung des Vereinszwecks beizutragen. Durch die Zahlung des Mitgliedsbeitrages oder zusätzlicher Spenden entstehen für die Mitglieder keine Ansprüche auf Sach- oder anders geartete Leistungen.

2. Höhe des Beitrags
1. Mindest-Mitgliedsbeitrag Bärchenstube von 60,00 € pro Monat.
2. Mindest-Mitgliedsbeitrag Bewegungsgruppen von 36,00 € pro Jahr.
3. Mindest-Mitgliedbeitrag sonstiges Mitglied von 30 € pro Jahr.

Weitere Vereinbarung zu den Mitgliedsbeiträgen, freiwilligen erhöhten Beiträgen sowie Spenden sind der Satzung des Vereins unter §5 und §6 zu entnehmen.

3. Mitgliedschaften
1. Mitgliedschaft Bärchenstube ist ein Mitglied, für das die Personenfürsorge eines Kindes besteht und welches Kind gleichzeitig die Bärchenstube besucht. 
2. [bookmark: _Hlk210739285]Mitgliedschaft Bewegungsgruppen ist ein Mitglied, für das die Personenfürsorge eines Kindes besteht und welches Kind gleichzeitig eine Bewegungsgruppe in den Räumen der Bärchenstube besucht. 
3. sonstiges Mitglied möchte Mitglied des Fördervereins sein, ohne dass sein Kind in der Bärchenstube betreut wird oder eine Bewegungsgruppe in der Bärchenstube besucht. 

4. Fälligkeit	
1. Der auf das Geschäftsjahr bezogene Mitgliedbeitrag wird erstmals bei Annahme des Aufnahmeantrags bei jährlichem Beitrag in volle Höhe, bei monatlichen Beitrag monatlich ab Annahme des Aufnahmeantrags fällig

2. In den Folgejahren ist der jährliche Beitrag jeweils im ersten Quartal des Kalenderjahres fällig.

3.In den Folgemonaten ist der monatliche Beitrag immer zum 5. des Monats fällig.


Beschlossen auf der Gründungsversammlung am 10.10.2025
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